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Arbeitspapier 1-2017 

 

Kindertagesförderungs-

gesetz Mecklenburg-

Vorpommern (KiföG M-V) 

durchgeschriebene Lesefassung des fünften Änderungsgesetzes, Stand der 

Veränderung: 22. Juli 2017, Gültigkeit: ab 1.9.2017 

 

Vorgenommene Änderungen: 

• § 10: Erweiterung der Aufgaben des pädagogischen Personals im Fall von 
Assistenzkräften: diese können ‚unter Anleitung der Fachkräfte die gleichen 
Aufgaben übernehmen wie Fachkräfte.“ 

• § 11: 
o Absatz 1: Erweiterung der anerkannten Berufe als pädagogische Fachkraft um 

� Staatl.-anerkannte Erzieher/in 0-10 Jahre 
� GemeindepädagogInnen, Tanz-, Sport-, Musik- und 

TheaterpädagogInnen, LogopädInnen, PhysiotherapeutInnen, 
ErgotherapeutInnen, KinderkrankenpflegerInnen und Hebammen. 

o Absatz 2: Erweiterung der Assistenzkräfte auf KinderpflegerInnen 
o Absatz 3: mit Ausnahme der GemeindepädagogInnen dürfen die ‚neuen‘ o.g. 

päd. Fachkräfte in den ersten beiden Jahren keine eigenständige 
Kindergruppe leiten und benötigen eine Qualifikation von mind. 250 Stunden 
Theorie und acht Wochen Praxis vor Beschäftigungsbeginn. 

• § 11 a: 
o Absatz 3: Anrechnung der Auszubildenden auf den Fachkraft-Kind-Schlüssel; 

Auszubildende dürfen erst im dritten Ausbildungsjahr eigenständige Arbeit 
am Kind leisten 

o Absatz 8: Ausbildungsvergütung während der praxisintegrierten Ausbildung 








































